
Das Entscheidende
Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits-, Steuer- und Sozialrecht

1. Reform des GmbH-Gesetzes
durch das MoMiG

Das GmbH-Gesetz (GmbHG) soll grundlegend modernisiert und
zugleich dereguliert werden. Existenzgründungen sollen erleich-
tert, die Registereintragung von GmbHs beschleunigt und Miss-
brauchsfälle am Ende des Lebens der GmbH bekämpft werden.
Das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) will diese Ziele
umsetzen. Das Bundeskabinett hat am 23.5.2007 den Regierungs-
entwurf des Gesetzes beschlossen. Das Inkrafttreten ist für die
erste Hälfte 2008 geplant.
Der beschlossene Entwurf enthält noch weitergehende Reform-
 und Entbürokratisierungsansätze als der Referentenentwurf aus
dem vergangenen Jahr. Zu den Schwerpunkten des Gesetzentwurfs
im Einzelnen:

Erleichterung und Beschleunigung von Unternehmens-
gründungen

Ein Kernanliegen der GmbH-Novelle ist die Erleichterung und
Beschleunigung von Unternehmensgründungen.

a) Erleichterung der Kapitalaufbringung/Übertra-
gung von Geschäftsanteilen

• Das Mindeststammkapital der GmbH soll von bisher 25.000
Euro auf 10.000 Euro herabgesetzt werden, um Gründungen
insbesondere im Dienstleistungsgewerbe zu erleichtern.

• Um den Bedürfnissen von Existenzgründern, die am Anfang

nur sehr wenig Stammkapital haben und benötigen, zu
entsprechen, bringt der Entwurf eine Einstiegsvariante der
GmbH, die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft.
Es handelt sich dabei um eine GmbH, die ohne bestimmtes
Mindeststammkapital gegründet werden kann. Sie darf ihre
Gewinne aber nicht voll ausschütten und soll auf diese Weise
das Mindeststammkapital der normalen GmbH nach und
nach ansparen.

• Die Gesellschafter werden künftig individueller über die
jeweilige Höhe ihrer Stammeinlagen bestimmen. Der Entwurf
sieht vor, dass jeder Geschäftsanteil nur noch auf einen
Betrag von mindestens einem Euro lauten muss. Vorhandene
Geschäftsanteile können künftig leichter gestückelt, aufgeteilt,
zusammengelegt und einzeln oder zu mehreren an einen
Dritten übertragen werden.

• Rechtsunsicherheiten im Bereich der Kapitalaufbringung
werden dadurch beseitigt, dass das Rechtsinstitut der
„verdeckten Sacheinlage“ im Gesetz klar geregelt wird. Der
Entwurf sieht vor, dass die Gesellschafter künftig auch mit
einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre Verpflichtung gegenüber
der Gesellschaft erfüllen können. Der Gesellschafter muss
aber beweisen, dass der Wert der verdeckten Sacheinlage
den Betrag der geschuldeten Bareinlage erreicht hat. Kann
er das nicht, muss er die Differenz in bar erbringen.

b) Einführung eines Mustergesellschaftsvertrags

Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung,
höchstens drei Gesellschafter) wird ein Mustergesellschaftsvertrag
als Anlage zum GmbHG zur Verfügung gestellt. Wird dieses
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Muster verwendet, ist keine notarielle Beurkundung des Gesell-
schaftsvertrages, sondern nur eine öffentliche Beglaubigung der
Unterschriften erforderlich. Allein die Unterschriften unter dem
Gesellschaftsvertrag müssen beglaubigt werden, um die Gesell-
schafter identifizieren zu können. Natürlich bleibt es möglich,
bei der Gründung freiwillig rechtlichen Rat einzuholen.

c) Beschleunigung der Registereintragung

Die Eintragung einer Gesellschaft in das Handelsregister wurde
bereits durch das Anfang 2007 in Kraft getretene Gesetz über
elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie
das Unternehmensregister (EHUG) erheblich beschleunigt. Das
MoMiG verkürzt die Eintragungszeiten beim Handelsregister
weiter:

• Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand geneh-
migungspflichtig ist, wird das Eintragungsverfahren vollstän-
dig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekop-
pelt. Das betrifft zum Beispiel Handwerks- und Restau-
rantbetriebe oder Bauträger, die eine gewerberechtliche
Erlaubnis brauchen.

• Zukünftig müssen GmbHs wie Einzelkaufleute und Perso-
nenhandelsgesellschaften keine Genehmigungsurkunden
mehr beim Registergericht einreichen.

• Vereinfacht wird auch die Gründung von Ein-Personen-
GmbHs. Hier wird künftig auf die Stellung besonderer
Sicherheitsleistungen verzichtet.

• Es wird ausdrücklich klargestellt, dass das Gericht bei der
Gründungsprüfung nur dann die Vorlage von Einzahlungs-
belegen oder sonstigen Nachweisen verlangen kann, wenn
es erhebliche Zweifel hat, ob das Kapital ordnungsgemäß
aufgebracht wurde. Bei Sacheinlagen wird die Werthaltig-
keitskontrolle durch das Registergericht auf die Frage be-
schränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Überbewertung
vorliegt. Nur bei entsprechenden Hinweisen kann damit
künftig im Rahmen der Gründungsprüfung eine externe
Begutachtung veranlasst werden.

Wesentliche Erhöhung der Attraktivität der GmbH als Rechts-
form

Durch ein Bündel von Maßnahmen soll die Attraktivität der
GmbH nicht nur in der Gründung, sondern auch als „werbendes“,
also am Markt tätiges, Unternehmen erhöht und Nachteile der
deutschen GmbH im Wettbewerb der Rechtsformen ausgeglichen
werden.

a) Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland

Zukünftig soll es deutschen Gesellschaften ermöglicht werden,
einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit dem
Satzungssitz übereinstimmt. Dieser Verwaltungssitz kann auch
im Ausland liegen. Damit soll der Spielraum deutscher Gesell-
schaften erhöht werden, ihre Geschäftstätigkeit auch außerhalb
des deutschen Hoheitsgebiets zu entfalten. Das kann z.B. eine
attraktive Möglichkeit für deutsche Konzerne sein, ihre Aus-
landstöchter in der Rechtsform der vertrauten GmbH zu führen.

b) Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen

Nach dem Vorbild des Aktienregisters soll künftig nur derjenige
als Gesellschafter gelten, der in die Gesellschafterliste eingetragen
ist. So können Geschäftspartner der GmbH lückenlos und einfach
nachvollziehen, wer hinter der Gesellschaft steht. Der eintretende
Gesellschafter erhält einen Anspruch darauf, in die Liste einge-
tragen zu werden.

c) Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen

Die rechtliche Bedeutung der Gesellschafterliste wird noch in
anderer Hinsicht erheblich ausgebaut. Die Gesellschafterliste
dient als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von
Geschäftsanteilen. Wer einen Geschäftsanteil erwirbt, soll künftig
darauf vertrauen dürfen, dass die in der Gesellschafterliste
verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist. Ist eine
unrichtige Eintragung in der Gesellschafterliste für mindestens
drei Jahre unbeanstandet geblieben, so gilt der Inhalt der Liste
dem Erwerber gegenüber als richtig. Entsprechendes gilt für
den Fall, dass die Eintragung zwar weniger als drei Jahre
unrichtig, die Unrichtigkeit dem wahren Berechtigten
aber zuzurechnen ist. Die Neuregelung führt zu einer
erheblichen Erleichterung für die Praxis bei
Veräußerung von Anteilen älterer GmbHs.

d) Sicherung des Cash-Pooling

Cash-Pooling ist ein Instrument zum Liqui-
ditätsausgleich zwischen den Unterneh-
mensteilen im Konzern. Dazu werden Mittel
von den Tochtergesellschaften an die Mut-
tergesellschaft zu einem gemeinsamen Cash-
Management geleitet. Im Gegenzug erhalten die
Tochtergesellschaften Rückzahlungsansprüche
gegen die Muttergesellschaft. Obwohl das Cash-
Pooling als Methode der Konzernfinanzierung als
ökonomisch sinnvoll erachtet wird, ist aufgrund der neueren
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Praxis
Rechtsunsicherheit über dessen Zulässigkeit entstanden. Der
Entwurf greift die Sorgen der Praxis auf und schlägt eine allge-
meine Regelung vor, die über das Cash-Pooling hinausreicht
und zur bilanziellen Betrachtung des Gesellschaftsvermögens
zurückkehrt. Danach kann eine Leistung der Gesellschaft an
einen Gesellschafter dann nicht als verbotene Auszahlung von
Gesellschaftsvermögen gewertet werden, wenn ein reiner Aktiv-
tausch vorliegt, also der Gegenleistungs- oder Rückerstattungs-
anspruch der Gesellschaft gegen den Gesellschafter die Auszah-
lung deckt und vollwertig ist. Eine entsprechende Regelung soll
auch im Bereich der Kapitalaufbringung gelten.

e) Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts

Beim Eigenkapitalersatzrecht geht es um die Frage, ob Kredite,
die Gesellschafter ihrer GmbH geben, als Darlehen oder als
Eigenkapital behandelt werden. Das Eigenkapital steht in der
Insolvenz hinter allen anderen Gläubigern zurück. Grundgedanke
der Neuregelung ist, dass die Organe und Gesellschafter der
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gesunden GmbH einen einfachen und klaren Rechtsrahmen
vorfinden sollen. Eine Unterscheidung zwischen „kapital-
ersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen wird es
demnach nicht mehr geben.

Bekämpfung von Missbräuchen

Die aus der Praxis übermittelten Missbrauchsfälle sollen durch
verschiedene Maßnahmen effektiver bekämpft werden.

• Die Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften soll be-
schleunigt werden. Das setzt voraus, dass die Gläubiger
wissen, an wen sie sich wegen ihrer Ansprüche wenden
können. Deshalb muss zukünftig in das Handelsregister eine
inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Dies gilt
auch für Aktiengesellschaften, Einzelkaufleute, Personen-
handelsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen (auch
von Auslandsgesellschaften). Wenn unter dieser eingetragenen
Anschrift eine Zustellung (auch durch Niederlegung) faktisch
unmöglich ist, wird die Möglichkeit verbessert, gegenüber

juristischen Personen (also insbesondere der GmbH) eine
öffentliche Zustellung im Inland zu bewirken.

Gesellschafter werden im Falle der Führungs-
losigkeit der Gesellschaft verpflichtet, bei

Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen
Insolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft
keinen Geschäftsführer mehr, muss jeder
Gesellschafter an deren Stelle Insolvenzantrag
stellen, es sei denn, er hat vom Insolvenz-
grund oder von der Führungslosigkeit keine
Kenntnis.
• Geschäftsführer, die Beihilfe zur Aus-

plünderung der Gesellschaft durch die Ge-
sellschafter leisten und dadurch die Zahlungs-

unfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen, sollen
stärker in die Pflicht genommen werden.

•   Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäftsführer
werden um Verurteilungen wegen Insolvenzverschleppung,

falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verur-
teilungen aufgrund allgemeiner Straftatbestände mit Unter-
nehmensbezug erweitert. Zum Geschäftsführer kann also
nicht mehr bestellt werden, wer gegen zentrale Bestimmungen
des Wirtschaftsstrafrechts verstoßen hat. Das gilt auch bei
Verurteilungen wegen vergleichbarer Straftaten im Ausland.

2. Gefahr der Haftung bei Weglassen
des Rechtsformzusatzes „GmbH“
bei Vertragsschluss

Nach dem GmbH-Gesetz muss die Firma der Gesellschaft, die
Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder eine
allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung (z. B.
GmbH) enthalten, damit Geschäftspartner auf die Beschränkung
der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen hingewiesen werden.
Die Richter des Bundesgerichtshofs haben nun in einem Urteil
vom 5.2.2007 entschieden, dass im Falle des Weglassens dieses
Rechtsformzusatzes der für die GmbH auftretende Vertreter

persönlich für Verbindlichkeiten aus dem Vertrag haftet, wenn
er beim Geschäftspartner den Eindruck hervorgerufen hat, dass
mindestens eine natürliche Person für den Vertrag persönlich
haftet.
Es haftet ausschließlich der für die Gesellschaft auftretende
Vertreter selbst. Eine (Mit-)Haftung des nicht unmittelbar han-
delnden, gleichsam im Hintergrund bleibenden Gesellschaftsor-
gans wegen Verletzung sonstiger Handlungs-, Überwachungs-
oder Instruktionspflichten kommt nicht in Betracht.
Dies gilt entsprechend bei Weglassung des Rechtsformzusatzes
„BV“ einer niederländischen Besloten Vennootschap, wenn der
durch den für sie auftretenden Vertreter verursachte Rechtsschein
in Deutschland entstanden ist und sich dort ausgewirkt hat.

3. Anspruch eines Teilzeitbeschäftigten auf Verlänge-
rung seiner Arbeitszeit

Der Arbeitgeber ist verpflichtet einen teilzeitbeschäftigten
Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Verlängerung
seiner vertraglichen Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung
eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung
bevorzugt zu berücksichtigen. Dem Wunsch dürfen allerdings
nicht dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche
anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.
In einem vom Bundesarbeitsgericht am 8.5.2007 entschiedenen
Fall war ein Arbeitnehmer bei einem Automobilclub als Disponent
in der Pannenhilfe mit 20 Stunden wöchentlich beschäftigt. Im
Arbeitsvertrag wurde die Anwendung der jeweiligen Tarifverträge
des Kraftfahrzeuggewerbes Bayern vereinbart. Nach dem
maßgeblichen Manteltarifvertrag beträgt die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers
36 Stunden und kann mit seiner Zustimmung auf 40 Stunden
verlängert werden. Vom Automobilclub wurden vier neu zu
besetzende Disponentenstellen in Vollzeit ausgeschrieben. Der
in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmer verlangte vom Arbeitgeber
daraufhin die Zustimmung zur Verlängerung seiner regelmäßigen
vertraglichen Arbeitszeit auf 36 Stunden, hilfsweise 40 Stunden
wöchentlich. Das lehnte der Arbeitgeber mit der Begründung
ab, es seien keine entsprechenden Arbeitsplätze im Sinne des
Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse
zu besetzen, denn die Arbeitsverträge für die neuen Arbeitsplätze
sollten „tariffrei“ mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von 40
Stunden wöchentlich geschlossen werden.
Die Richter entschieden, dass der Arbeitnehmer Anspruch auf
vertragliche Verlängerung seiner Arbeitszeit hat. Da der Arbeit-
geber einen „entsprechenden Arbeitsplatz“ als Disponent in
Vollzeit besetzen wollte, hätte er den Wunsch des in Teilzeit
beschäftigten Arbeitnehmers bevorzugt berücksichtigen müssen.

4. Beschäftigung von Saisonarbeitskräften aus osteu-
ropäischen Ländern

Im Laufe des Jahres schwankt in vielen Branchen der Bedarf an
Arbeitskräften. So sind manche Tätigkeiten (z.B. Spargel-,
Erdbeerernte, Weinlese, Biergartengeschäft usw.) ohne die
Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus
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dem osteuropäischen Ausland bei uns nicht mehr vorstellbar.
Einige Arbeitskräfte aus der Europäischen Union, zu der nun
auch Bulgarien und Rumänien gehören, üben ihre Saisonarbeit
als 400-Euro-Minijob oder als kurzfristige, d.h. auf zwei Monate
oder 50 Arbeitstage begrenzte, Beschäftigung aus. Hier gilt zu
beachten, dass unter bestimmten Umständen für die Saison-
arbeitskräfte Sozialabgaben an das Herkunftsland gezahlt werden
müssen. Aber grundsätzlich gilt: Die Sozialversicherung wird
nur in einem Staat durchgeführt.

• Hier gelten die Rechtsvorschriften des Herkunftslandes:
Für Saisonarbeitskräfte, die in ihrem Heimatland als Arbeit-
nehmer versichert oder selbstständig tätig sind, müssen
Sozialabgaben an das Herkunftsland gezahlt werden. Für
einen Saisonarbeiter, der z.B. in Polen bzw. Tschechien lebt,
dort einer abhängigen oder selbstständigen Arbeit nachgeht
und nur für eine Saisonarbeit nach Deutschland kommt,
gelten die polnischen bzw. tschechischen Rechtsvorschriften.
Als Nachweis gilt das Formblatt E 101, das vom zuständigen
polnischen oder tschechischen Träger ausgestellt wird. Der
deutsche Arbeitgeber muss die Sozialabgaben berechnen
und an den Sozialversicherungsträger des Herkunftslandes
zahlen.

• Hier gelten die deutschen Rechtsvorschriften: Für dieje-
nigen osteuropäischen Arbeitnehmer, die in ihrem Heimatland
nicht beschäftigt und auch nicht selbstständig tätig sind, also
z.B. Hausfrauen/Hausmänner, Studenten oder Arbeitslose,
sind die deutschen Rechtsvorschriften gültig. Bei ihnen muss
geprüft werden, ob es sich bei der Saisonarbeit in Deutschland
um eine geringfügig entlohnte (sog. 400-Euro-Minijob) oder
eine kurzfristige Beschäftigung handelt. Als berufsmäßig
gelten Tätigkeiten, die in einem Umfang ausgeübt werden,
der vermuten lässt, dass sie nicht nur gelegentlich ausgeübt
werden und nicht von wirtschaftlich untergeordneter Bedeu-

tung sind. Arbeitslose sind generell berufsmäßig beschäftigt
und unterliegen unabhängig von der Dauer der Beschäftigung
bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von mehr als 400 Euro
immer der Sozialversicherungspflicht. Während Arbeitgeber
für 400-Euro-Jobber i. d. R. Pauschalbeiträge zur Kranken-
 und Rentenversicherung zu zahlen haben, fallen diese für
kurzfristige Minijobs nicht an. Grundsätzlich unterliegen die
Arbeitsentgelte aus geringfügigen Beschäftigungen der
Steuerpflicht.

Der für eine Betriebsprüfung zu führende Nachweis der
maßgebenden Angaben zur sozialversicherungsrechtlichen Be-
urteilung der Beschäftigung bei ausländischen Saisonarbeitskräften
ist häufig schwierig. Daher wurde ein bundeseinheitlicher Fra-
gebogen entwickelt, den der Arbeitnehmer bereits vor Einreise
von seiner Arbeitsverwaltung im Heimatland erhält. Die Renten-
versicherungsträger akzeptieren bei ihren Prüfungen diesen
ordnungsgemäß ausgefüllten Fragebogen, vorausgesetzt, dass
die dort gemachten Angaben für die versicherungs- und beitrags-
rechtliche Beurteilung von der im Herkunftsland zuständigen
Stelle oder Behörde bestätigt wurde (z. B. Bestätigung des
Arbeitsamtes bei Arbeitslosen oder Bestätigung der Hochschule
bei Studenten).

Kurz notiert

Kostenlast bei Lohnpfändungen: Die mit der Bearbeitung
von Lohn- oder Gehaltspfändungen verbundenen Kosten des
Arbeitgebers fallen diesem selbst zur Last. Er hat weder einen
gesetzlichen Erstattungsanspruch gegen den Arbeitnehmer noch
kann ein solcher Anspruch durch (freiwillige) Betriebs-
vereinbarung begründet werden.
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Basiszinssatz: 01.01. – 30.06.2002 = 2,57 01.01. – 30.06.2004 = 1,14 01.01. – 30.06.2006 = 1,37
(in Prozent) 01.07. – 31.12.2002 = 2,47 01.07. – 31.12.2004 = 1,13 01.07. – 31.12.2006 = 1,95
(§ 247 Abs. 1 BGB) 01.01. – 30.06.2003 = 1,97 01.01. – 30.06.2005 = 1,21 seit 01.01.2007        = 2,70

01.07. – 31.12.2003 = 1,22 01.07. – 31.12.2005 = 1,17

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte

(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte

seit 1.1.2002

Verbraucherpreis- 2007: Mai 112,2; April 112,0; März 111,6; Februar 111,3; Januar 110,9
index: (2000 = 100) 2006: Dezember 111,11; November 110,2; Oktober 110,3 ; September 110,2; August 110,6;

Juli 110,7; Juni 110,3; Mai 110,1; April 109,9; März 109,5; Februar 109,5; Januar 109,1;

2005: Dezember 109,6; November 108,6; Oktober 109,1; September 109,1; August 108,7;

Juli 108,6; Juni 108,1; Mai 108,0; April 107,7; März 107,6; Februar 107,3; Januar 106,9

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe
berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.


